Checkliste: Videoüberwachung okay?
	Prüfungspunkte
	Erfüllt

	Rechtfertigen betriebliche Straftaten die Videoüberwachung oder ist diese aus Sicherheitsaspekten nötig?
	🔲

	Liegt ein konkreter Verdacht einer Straftat gegen eine Person oder Personengruppe vor? Eine pauschale Behauptung, etwa dass es in der Vergangenheit zu Diebstählen gekommen ist, reicht für die Begründung eines überwiegenden Interesses nicht aus. Ihre Unternehmensleitung muss vielmehr genau darlegen können, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang es zu Diebstählen gekommen ist. Zudem muss sie stets klarstellen, woraus sich ergibt, dass die überwachten Mitarbeitenden einer Straftat verdächtigt werden.
	🔲

	Ist die Videoüberwachung als letztes Mittel erforderlich, um den Täter erfolgreich zu ermitteln?
	🔲

	Zusätzlich bei heimlicher Videoüberwachung: Ist eine offene Überwachung nicht Erfolg versprechend gewesen?
	🔲

	Enthalten Ihre Unterlagen Angaben darüber, welche Daten Ihrer Kolleginnen und Kollegen gespeichert werden (Beschreibung der beim Einsatz entstehenden personenbezogenen Daten)? 
	🔲

	Können Sie alle Fragen mit „Ja“ beantworten, sind die Voraussetzungen für eine Videoüberwachung erfüllt.



